
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltsüberschreitungen;  
hier: Mitteilung über Eilentscheidungen gemäß § 89 Satz 1 NKomVG 
 
Sachverhalt: 
 
Folgenden außer- und überplanmäßigen Auszahlungen ist im Wege einer Eilentscheidung 
gemäß § 89 Satz 1 NKomVG zugestimmt worden: 
 
1. Überplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung), Produkt 12.7.02 

(Rettungsdienst) für Ersatzbeschaffungen von einem KTW und einem RTW, 190.000,00 € 
bei der Haushaltsposition 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen. 

 
Anfang des Jahres sind jeweils ein RTW und ein KTW verunfallt. Gutachterlich wurde bei 
beiden Fahrzeugen ein Totalschaden festgestellt, so dass sie zusätzlich zu den geplanten 
Beschaffungen neu beschafft werden müssen. Beide Fahrzeuge sind Bestandteil der 
Regelrettung und damit zwingend für den Rettungsdienstbetrieb notwendig. Die sachliche 
und zeitliche Unabweisbarkeit lag damit vor. 
 
Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen aus den Erstattungen der Versicherung, 
Investitionsmaßnahme 2025/38010, 145.000,- €, aus den Verkaufserlösen der alten 
Fahrzeuge, Investitionsmaßnahme 2025/38010, 25.000,- € beides im Teilhaushalt 2 
(Sicherheit und Ordnung), Produkt 12.7.02 (Rettungsdienst), Haushaltsposition 20 
Veräußerung von Sachvermögen sowie vorhandener Liquidität in Höhe von 20.000,- €. 

 
 
2. Überplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung), Produkt 12.7.02 

(Rettungsdienst) für Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen auf einem KTW 
und einem RTW, 280.000,00 € bei der Haushaltsposition 26 Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen. 

 

M it te i l ungsvor l age  
Amt für Finanzen  

Tagesordnungspunkt: ____ 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0986 

Status:   öffentlich 

Datum:  22.08.2025 

 
Termin  Beratungsfolge: 

04.09.2025 Kreisausschuss 
18.09.2025 Kreistag 



- 2 - 

     
 

 
Bei beiden unter Nr. 1 genannten Fahrzeugen muss auch die gesamte medizinische 
Ausrüstung auf den Fahrzeugen neu beschafft werden. Diese wird ebenfalls für die 
Ausführung der Regelrettung zwingend benötigt. 
 
Die Deckung erfolgt aus vorhandener Liquidität in Höhe von 280.000,- €. 
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